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Allgemeine Ausstellungsbedingungen 
„Bürgerbummel Querbeet - Gartenkunst & Lebensart am Meer“ 

 
Veranstalter: 

CITY SKIPPER Bremerhaven, Bürgermeister-Smidt-Straße 38, 27568 Bremerhaven 
 
 
 
 
Anmeldung 
 
1. Die Anmeldung zu „Bürgerbummel Querbeet – Gartenkunst & Lebensart am Meer“ ist nur 

nach einer schriftlichen Bestätigung des Veranstalters (schriftliche Zusage oder Rechnung) 
rechtsgültig. 

 
 
 
Zulassung 
 
1. Über die Teilnahme an der Ausstellung entscheidet allein der Veranstalter. Aus der Einladung 

zur Ausstellung oder der Anmeldung erfolgt kein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme an der 
Veranstaltung. 

2. Der Veranstalter kann die Veranstaltung auf bestimmte Aussteller, Marken oder Produkte be-
schränken. Konkurrenzausschluss ist möglich.  

3. Die Zulassung gilt ausschließlich für die in dem Anmeldeformular aufgeführte Warensortimente 
/ Dienstleistungen. Eine „Untervermietung“ des Ausstellungsstandes (auch kostenlos) bzw. die 
Präsentation einer anderen Firma als der des Ausstellers ist ohne Einverständnis des Veran-
stalters untersagt.  

4. Der Veranstalter kann die Teilnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen oder sie von der 
Vorauszahlung der Standmiete abhängig machen.  

5. Der Anmelder (Aussteller) bleibt an seine Anmeldung gebunden. Mit der Anmeldung erkennt 
der Aussteller die allgemeinen Ausstellungsbedingungen an. Falls nicht durch fristgerechte 
Überweisung erledigt, sind die Ausstellergebühren vor Beginn des Aufbaus zu zahlen. 

 
 
 
Standvergabe 
 
1. Die Standeinteilung erfolgt durch den Veranstalter nach Gesichtspunkten, die das Konzept der 

Veranstaltung erfordert. Das Eingangsdatum der Anmeldung ist hierbei unerheblich. Wünsche 
werden aber nach Möglichkeit berücksichtigt.  

2. Es bestehen keine Ansprüche auf bestimmte Standplätze. Besondere Wünsche werden vom 
Veranstalter soweit möglich in das Konzept eingeplant. 
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Gestaltung der Stände 
 
1. Um die Gesamtoptik und den Anspruch der Veranstaltung zu unterstreichen, sind ausschließ-

lich die vom Veranstalter angebotenen Pagodenzelte zugelassen. Ausnahmen sind nur nach 
ausdrücklicher Genehmigung möglich.  

2. Aufgrund der Optik der Gesamtveranstaltung sind zugleich Firmenschilder bzw. „Reklameta-
feln“ nur innerhalb der Zelte anzubringen. Ausnahmen nur nach Genehmigung durch den Ver-
anstalter.  

3. Die Aufbauhöhe beträgt an den Zelträndern ca. 2,30 m, im Zeltinneren kann bis auf ca. 3,00 m 
Höhe gebaut werden. 

 
 
 
Weitere Information 
 
1. Abstellplätze für Ausstellerfahrzeuge stehen auf dem Ausstellungsgelände nicht zur Verfügung. 

Die Aussteller verpflichten sich, ihre Fahrzeuge ausschließlich auf zugelassenen Flächen ab-
zustellen. Es ist unzulässig Grünanlagen zu befahren oder zum Abstellen von Fahrzeugen zu 
benutzen. Fluchtwege und Feuerwehrzufahrten dürfen nicht zum Parken von Fahrzeugen be-
nutzt werden oder eingeengt werden. Das gilt auch während der Auf- und Abbauzeit. 

2. Die Müllentsorgung obliegt ausschließlich dem Aussteller, deshalb sollten alle Möglichkeiten 
der Müllvermeidung genutzt werden. Der Aussteller ist verpflichtet, seinen Stand und die Flä-
che davor während der Veranstaltung sauber zu halten. 

3. Für evtl. eintretende Personen- oder Sachschäden, die anderen Personen einschließlich sei-
nes eigenen Personals aus der Benutzung des Standplatzes entstehen, haftet der Aussteller 
persönlich unter Verzicht auf einen etwaigen Rückgriff gegen den Veranstalter. Haftungsan-
sprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter für Schäden durch höhere Gewalt oder Dieb-
stahl sind ausgeschlossen. Ebenso bestehen keine Haftungsansprüche bei Nässeschäden, 
d.h. Schäden, die durch Sturm, Regen und Hagel entstehen. 

4. Kosten für Anschluss, Strom- und Wasserversorgung gehen zu Lasten des Ausstellers. Das 
entsprechende Dienstleistungsunternehmen und die entsprechende Preispauschalen werden 
zeitnah – vor Vertragsabschluss – allen Interessenten zur Verfügung gestellt (Preisliste).  

5. Öffnungszeiten der Veranstaltung: 
Freitag: 10.00 – 19.00 Uhr 
Samstag: 10.00 – 19.00 Uhr 
Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr 

6. Weitere Informationen zu Auf- und Abbau erhalten Sie separat mit dem Versand Ihrer Rech-
nung. 


